
 
 
 
 
 
Merkblatt:  
 
 
 
Zulässige Laubenfarben 
 
 
 
Laut Gartenordnung haben sich alle Baulichkeiten in 
Größe, Material und Farbe dem jeweiligen Bestand   
der Gartenanlage unterzuordnen.  
In Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer 
konnte eine Überarbeitung der zulässigen Laubenfarben erreicht werden:  

 

1) Holzlauben sind Vorzugsweise in Holzton-Lasuren vor der Witterung zu schützen. Je 
nach Gartenanlage sind alternativ RAL-Farbtöne für Stein- und Holzlauben zulässig.  
 

2) Eine zwingende Zuordnung der Laubenfarben zu bestimmten Tür- und Fensterrah-
menfarben entfällt. D.h. auch die zugelassenen seitherigen Tür- und Fensterrahmen-
farben sind als Laubenfarben erlaubt. 

 

3) Der Farbton RAL 3009 / Oxid Rot wird als Laubenfarbe zugelassen. Dieser Farbton 
entspricht dem allgemeinen Verständnis nach dem sog. Schwedenrot. Hierbei ist al-
lerdings zu beachten, dass lediglich der Rotton erlaubt wurde. Nicht erlaubt wurde 
das Absetzten der Tür, Fensterrahmen oder Giebelverkleidungen mit Weiß.  

 

4) Wer ein Farbenspiel erreichen möchte, muss auf die seither zugelassenen Farbtöne 
zurückgreifen.  

 

Zugelassen sind somit, neben Lasuren, folgende Farben:  

 
 

Wesentlich ist die Vorgabe der RAL Bezeichnung. Die vorstehenden Farbfelder dienen 
lediglich der Orientierung. Farbabweichungen durch unterschiedliche Drucker sind mög-
lich. 
 

Stuttgart den, 18.06.13 
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